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Öffentliche Informationsveranstaltung am Dienstag, 7. Mai 2024 - Einladung der 
Bevölkerung 

Der Gemeinderat Fislisbach lädt die Bevölkerung zur öffentlichen Informationsveranstaltung 
vom Dienstag, 7. Mai 2024 um 19.30 Uhr in der Aula Leematten III ein. Der Gemeinderat infor-
miert über folgende Themen: 

• Generelle Entwässerungsplanung (GEP), 2. Etappe - Verpflichtungskredit 

• Schulraumerweiterung Leematten - Verpflichtungskredit 

• ARA Rehmatte - Betrieb und Projekte 

• Asyl- und Schutzsuchende - Unterbringung 

• Jahresrechnung 2023 - Ergebnis 

• Siedlungserweiterung «Buech», 1. Etappe - Planungsstand 

• Verschiedenes 

- Weitere Informationen nach Bedarf 

- Nächste Gemeindeanlässe 

Auf eine Livestream-Übertragung dieses Anlasses wird verzichtet. Im Anschluss an den Anlass 
wird ein Apéro offeriert. 
 
 

Broschüre "Fislisbach von A-Z" - Ausgabe für das Jahr 2024/25 

In diesen Tagen wird die neue Broschüre "Fislisbach von A-Z" in die Fislisbacher Haushaltungen 
verteilt. Die Broschüre vermittelt - nicht nur für Neuzuzüger - viel Wissenswertes über die Ge-
meinde. Es handelt sich hierbei bereits um die 28. Ausgabe, die einmal pro Jahr jeweils im April 
von der Einwohnergemeinde Fislisbach zusammen mit dem Gewerbeverein Fislisbach heraus-
gegeben wird. 
Die 88-seitige Broschüre hat mehrere Kapitel, die der Bevölkerung im Kontakt mit Behörden und 
Amtsstellen weiterhilft. So sind Daten unter anderem über die Schule und politische Anlässe 
sowie viele Informationen über die Vereine und das Gewerbe aufgelistet. Als wichtiger Bestand-
teil ist ebenfalls der Veranstaltungskalender für den Zeitraum vom 1.5.2024 bis 30.4.2025 ent-
halten. Der Broschüreninhalt wird mit Fotos zu ‘Feuerstellen und Sitzbänke’ im Gemeindegebiet 
Fislisbach aufgelockert. 
 
 

Hundehaltung - Hundekot gehört nicht auf Felder und Wege 

Die Hundehalter werden gebeten, ihre Hunde nicht auf landwirtschaftlichen Grundstücken ver-
säubern zu lassen. Hundekot gefährdet die Gesundheit von Kühen und anderen Nutztieren. Der 
Hund muss jederzeit unter Aufsicht und Kontrolle (Leinenpflicht auch im Wald und am Waldrand) 
gehalten werden. 
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Der Hundekot muss in Siedlungs- und Landwirtschaftsgebieten sowie auf Strassen, Wegen und 
Plätzen - und damit auch auf Waldwegen - aufgenommen und entsorgt werden, ansonsten droht 
eine Ordnungsbusse. Auf dem Gemeindegebiet von Fislisbach stehen zahlreiche Robidog-Be-
hälter zur Verfügung, wo der Hundekot richtig entsorgt werden kann.  
 
 

Geschwindigkeitskontrollen - Monat März 2024 

Die Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal hat im März 2024 auf dem Gemeindegebiet von 
Fislisbach zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt (Vormonat: 5). 
 
Lasermessungen (ohne Erfassung der vorbeifahrenden Fahrzeuge) 

08.03.2024 an der Dorfstrasse, 53 Übertretungen. 
13.03.2024 an der Badenerstrasse, 5 Übertretungen. 
 
Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 58 km/h im 50 km/h-Tempobereich auf der 
Badenerstrasse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


